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Verordnung über die Landesschiedsstelle 
nach § 114 des Fünften Buches Sozialgesetzbuch 

(Krankenhaus-Landesschiedsstellen-
verordnung – KLSchV)   

Vom 26. Juni 2004 

Auf Grund des § 114 Abs. 5 des Fünften Buches Sozialgesetz
buch vom 20. Dezember 1988 (BGBI. l S. 2477) verordnet die 
Landesregierung: 

§ 1 
Errichtung der Landesschiedsstelle 

(1) Die Landesverbände der Krankenkassen und die Verbände 
der Ersatzkassen gemeinsam und die Landeskrankenhausge
sellschaft Brandenburg e. V. bilden im Land Brandenburg ge
mäß § 114 Abs. 1 Satz 1 des Fünften Buches Sozialgesetzbuch 
eine Landesschiedsstelle. Sie nimmt auch die Aufgabe der er
weiterten Schiedsstelle nach § 115 Abs. 3 des Fünften Buches 
Sozialgesetzbuch wahr. 

(2) Die Geschäftsführung der Landesschiedsstelle wird in tur
nusmäßigem Wechsel bei der Landeskrankenhausgesellschaft 
Brandenburg e.V. und den Verbänden der Krankenkassen im 
Land Brandenburg eingerichtet (Geschäftsstelle). 

§ 2 
Zusammensetzung 

(1) Die Landesschiedsstelle besteht aus einer oder einem un-
parteiischen Vorsitzenden, zwei weiteren unparteiischen Mit
gliedern sowie je sechs Mitgliedern, die die zugelassenen 
Krankenhäuser und die Krankenkassen vertreten. Es bestellen 
die regional zuständigen Landesverbände der Orts-, Betriebs-, 
Innungs-, Landwirtschaftlichen Krankenkassen und die Ver
bände der Ersatzkassen sowie die Bundesknappschaft je ein 
Mitglied. Die Vertreterinnen oder Vertreter der zugelassenen 
Krankenhäuser werden von der Landeskrankenhausgesell
schaft Brandenburg e.V. bestellt. 

(2) Der erweiterten Schiedsstelle (§ 115 Abs. 3 Satz 2 des 
Fünften Buches Sozialgesetzbuch) gehören zusätzlich sechs 
Mitglieder an, die die Vertragsärztinnen und Vertragsärzte ver
treten und von der Kassenärztlichen Vereinigung Brandenburg 
bestellt werden. 

(3) Für die oder den Vorsitzenden und die zwei weiteren unpar
teiischen Mitglieder ist jeweils mindestens ein, für jedes weite
re Mitglied sind mindestens zwei stellvertretende Mitglieder zu 
bestellen; dies gilt auch für die Mitglieder der erweiterten 
Schiedsstelle. 

(4) Die oder der Vorsitzende und die zwei weiteren unparteii
schen Mitglieder sowie deren Stellvertreterinnen oder Stellver
treter dürfen weder haupt- noch nebenberuflich im Krankenkas
sen- und Krankenhausbereich oder als Mitglied der Kassenärzt
lichen Vereinigung in der vertragsärztlichen Versorgung tätig 

sein; sie dürfen darüber hinaus nicht Angehörige der Behörde 
nach § 18 sein. Die oder der Vorsitzende und seine Stellvertrete
rinnen oder Stellvertreter müssen die Befähigung zum Richter
amt oder höheren allgemeinen Verwaltungsdienst besitzen. 

§ 3 
Bestellung 

(1) Die Mitglieder der Landesschiedsstelle und der erweiterten 
Schiedsstelle werden durch schriftliche Benennung gegenüber 
der Geschäftsstelle bestellt. Die erneute Bestellung nach Ab
lauf der Amtsperiode ist zulässig. 

(2) Die oder der Vorsitzende und die weiteren unparteiischen 
Mitglieder der Landesschiedsstelle sowie deren Stellvertrete
rinnen oder Stellvertreter werden von den beteiligten Organisa
tionen gemäß § 114 Abs. 2 Satz 3 des Fünften Buches Sozial
gesetzbuch gemeinsam bestellt; sie gelten als bestellt, sobald 
sie sich den beteiligten Organisationen gegenüber zur Amts
übernahme bereit erklärt haben. 

(3) Kommt eine Einigung nicht zustande, werden die Mitglie
der nach Absatz 2 in entsprechender Anwendung des Verfah
rens nach § 89 Abs. 3 Satz 4 und 5 des Fünften Buches Sozial
gesetzbuch durch Los bestellt (§ 114 Abs. 2 Satz 4 des Fünften 
Buches Sozialgesetzbuch). Soweit beteiligte Organisationen 
keine Vertreterinnen oder Vertreter bestellen oder im Verfahren 
nach Absatz 2 keine Kandidatinnen oder Kandidaten für das 
Amt der oder des Vorsitzenden oder der weiteren unparteii
schen Mitglieder benennen, bestellt die nach § 18 zuständige 
Behörde auf Antrag einer der beteiligten Organisationen die 
Vertreterinnen oder Vertreter und benennt die Kandidatinnen 
und Kandidaten; die Amtsdauer der Mitglieder der Schiedsstel
le beträgt in diesem Falle ein Jahr (§ 114 Abs. 2 Satz 5 des 
Fünften Buches Sozialgesetzbuch). 

§ 4 
Amtsdauer 

(1) Die erste Amtsperiode der Landesschiedsstelle und der er
weiterten Schiedsstelle beginnt mit In-Kraft-Treten dieser Ver
ordnung und endet am 31. Dezember 2007. Die nachfolgenden 
Amtsperioden betragen vier Jahre. 

(2) Die Amtsdauer der Mitglieder der Landesschiedsstelle und 
der erweiterten Schiedsstelle sowie der stellvertretenden Mit
glieder beträgt maximal die Zeit der Amtsperiode, soweit nicht 
eine Benennung oder Bestellung mit einjähriger Amtsdauer 
nach § 3 Abs. 3 erfolgt ist. Die Amtsdauer der während einer 
Amtsperiode neu hinzutretenden Mitglieder und stellvertreten
den Mitglieder endet mit dem Ablauf der Amtsperiode. 

(3) Scheidet ein Mitglied oder ein stellvertretendes Mitglied 
vorzeitig aus, so kann für die restliche Amtsperiode eine Nach
folgerin oder ein Nachfolger bestellt werden. Nach Ablauf ei
ner Amtsperiode bleiben die oder der bisherige Vorsitzende, die 
oder der bisherige stellvertretende Vorsitzende, die Mitglieder 
und deren Stellvertreterinnen und Stellvertreter so lange im 
Amt, bis ihre Nachfolgerinnen oder Nachfolger bestellt sind. 
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§ 5 
Abberufung und Niederlegung 

(1) Die oder der Vorsitzende, die zwei weiteren unparteiischen 
Mitglieder sowie deren Stellvertreterinnen oder Stellvertreter 
können aus wichtigem Grund durch eine gemeinsame Erklä
rung der beteiligten Organisationen abberufen werden. Kommt 
eine gemeinsame Erklärung nicht zustande, entscheidet auf 
Antrag einer der beteiligten Organisationen die zuständige Be
hörde nach § 18. Die für die Bestellung dieser Mitglieder zu
ständigen Organisationen sind zuvor anzuhören. 

(2) Die übrigen Mitglieder sowie die sie vertretenden Mitglie
der können von der entsendenden Stelle abberufen werden. Die 
Abberufung ist der Geschäftsstelle unter gleichzeitiger Benen
nung der Nachfolge mitzuteilen. 

(3) Die Niederlegung des Amtes ist gegenüber der Geschäfts
stelle zu erklären. Die Erklärung hat schriftlich zu erfolgen. 
Die Geschäftsstelle hat die Vorsitzende oder den Vorsitzenden 
und die für die Bestellung dieses Mitglieds zuständige Organi
sation zu benachrichtigen. Die Niederlegung des Amtes der 
oder des Vorsitzenden und der zwei weiteren unparteiischen 
Mitglieder hat die Geschäftsstelle den für die Bestellung zu
ständigen Organisationen und der nach § 18 zuständigen Be
hörde mitzuteilen. Diese Bestimmungen gelten auch für die 
Stellvertreterinnen oder Stellvertreter. 

§ 6 
Amtsführung, Sitzungsteilnahme 

(1) Die Mitglieder der Landesschiedsstelle und der erweiterten 
Schiedsstelle führen ihr Amt als Ehrenamt. Sie sind an Weisun
gen nicht gebunden. 

(2) Die Mitglieder der Landesschiedsstelle und der erweiterten 
Schiedsstelle sind verpflichtet, an den Sitzungen teilzunehmen; 
bei Verhinderung haben sie die vertretenden Mitglieder und die 
Geschäftsstelle zu benachrichtigen. 

(3) Die Mitglieder der Landesschiedsstelle und der erweiterten 
Schiedsstelle haben auch nach Beendigung ihrer Tätigkeit über 
die ihnen dabei bekannt gewordenen Angelegenheiten Ver
schwiegenheit zu bewahren. Ein Mitglied der Landesschieds
stelle und der erweiterten Schiedsstelle darf weder beratend 
noch entscheidend mitwirken, wenn die Entscheidung ein 
Krankenhaus betrifft, bei dem es tätig ist. 

(4) Die Absätze 1 bis 3 gelten für die stellvertretenden Mitglie
der entsprechend. 

(5) Die nach § 18 zuständige Behörde kann an den Sitzungen
teilnehmen. 

§ 7 
Einleitung des Schiedsverfahrens zur Festsetzung 

des Inhalts von Verträgen 

(1) Kommt ein Vertrag nach § 112 Abs. 1 oder nach § 115 Abs. 1 
des Fünften Buches Sozialgesetzbuch ganz oder teilweise nicht 

zustande, so beginnt das Schiedsverfahren mit dem bei der Ge
schäftsstelle der Landesschiedsstelle von einer der Vertragspar
teien schriftlich zu stellenden Antrag, eine Einigung über den 
Inhalt eines Vertrages herbeizuführen oder im Falle der Nicht
einigung den Inhalt eines Vertrages festzusetzen. 

(2) In dem Antrag sind der Sachverhalt zu erläutern, ein zu
sammenfassendes Ergebnis der vorangegangenen Verhandlun
gen darzulegen sowie die Teile des beabsichtigten Vertrages 
aufzuführen, über die eine Einigung nicht zustande gekommen 
ist. Die Geschäftsstelle leitet den Vertragsparteien eine Ausfer
tigung des Antrages zu und fordert sie auf, innerhalb einer von 
ihr gesetzten Frist zu dem Antrag Stellung zu nehmen. 

§ 8 
Einleitung des Schiedsverfahrens 

zur Bestimmung eines Prüfers 

(1) Kommt eine Einigung über die Prüferin oder den Prüfer 
nach § 113 Abs. 1 Satz 2 des Fünften Buches Sozialgesetzbuch 
nicht zustande, wird diese oder dieser auf Antrag innerhalb von 
zwei Monaten von der Landesschiedsstelle nach § 114 Abs. 1 
des Fünften Buches Sozialgesetzbuch bestimmt. 

(2) In dem Antrag kann eine zu bestimmende Prüferin oder ein 
Prüfer vorgeschlagen werden. Die Landesschiedsstelle ist an 
diesen Vorschlag nicht gebunden. 

(3) In dem Antrag ist zu erläutern, aus welchem Grunde eine 
Einigung nicht zustande gekommen ist. Die Geschäftsstelle lei
tet den Antrag den anderen in § 113 Abs. 1 Satz 1 des Fünften 
Buches Sozialgesetzbuch Genannten zu und fordert sie auf, 
innerhalb einer von ihr festgelegten Frist zu dem Antrag Stel
lung zu nehmen. 

(4) § 9 Abs. 2 und die §§ 11 bis 13 finden entsprechende An
wendung. 

§ 9 
Einladung, Auskunftspflicht 

(1) Die Geschäftsstelle lädt spätestens sechs Wochen vor dem 
Termin die Mitglieder der Landesschiedsstelle oder der er
weiterten Schiedsstelle und die Vertragsparteien zu den Sit
zungen der Landesschiedsstelle oder erweiterten Schiedsstelle 
schriftlich ein und unterrichtet die nach § 18 zuständige Be
hörde. 

(2) Auf Verlangen haben die Vertragsparteien der Landes
schiedsstelle und der erweiterten Schiedsstelle die für die Vor
bereitung und Entscheidung erforderlichen Auskünfte zu ertei
len und die notwendigen Unterlagen vorzulegen. 

§ 10 
Einigungsversuch und Vermittlungsverfahren 

(1) Die Landesschiedsstelle oder die erweiterte Schiedsstelle 
hat zu versuchen, eine Einigung über den Inhalt des Vertrages 
herbeizuführen. Kommt eine Einigung nicht zustande, so setzt 
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die Landesschiedsstelle oder die erweiterte Schiedsstelle eine 
Frist, innerhalb der sich die Vertragsparteien einigen sollen. Er
klären die Vertragsparteien übereinstimmend, dass eine Eini
gung nicht möglich ist, kann von einer Fristsetzung abgesehen 
werden. 

(2) Einigen sich die Vertragsparteien auch innerhalb der nach 
Absatz 1 gesetzten Frist nicht oder wird von einer Fristsetzung 
abgesehen, so stellt die Landesschiedsstelle oder die erweiterte 
Schiedsstelle ihnen einen schriftlich begründeten Vermitt
lungsvorschlag mit dem Hinweis zu, dass die Landesschieds
stelle oder die erweiterte Schiedsstelle den Inhalt des Vertrages 
festsetzen wird, wenn ihr Vermittlungsvorschlag nicht inner
halb eines Monats nach Zustellung angenommen wird. 

(3) Die Vertragsparteien können einvernehmlich auf die 
schriftliche Begründung und Zustellung des Vermittlungsvor
schlages verzichten. 

(4) Wird der Vermittlungsvorschlag von den Vertragsparteien 
nicht innerhalb eines Monats nach seiner Zustellung angenom
men oder haben die Vertragsparteien einvernehmlich auf die 
Zustellung verzichtet, so hat die Landesschiedsstelle oder die 
erweiterte Schiedsstelle den Inhalt des Vertrages innerhalb von 
drei weiteren Monaten festzusetzen. 

§ 11 
Verfahren 

(1) Die Landesschiedsstelle oder die erweiterte Schiedsstelle 
entscheidet auf Grund mündlicher Verhandlung, zu der die Ver
tragsparteien zu laden sind. Die Verhandlung ist nicht öffent
lich. 

(2) Die Landesschiedsstelle oder die erweiterte Schiedsstelle 
kann auch ohne mündliche Verhandlung entscheiden, wenn die 
Vertragsparteien einvernehmlich auf eine mündliche Verhand
lung verzichtet haben oder wenn sie in der Ladung darauf hin
gewiesen worden sind, dass bei Nichterscheinen auch in ihrer 
Abwesenheit verhandelt werden kann. 

(3) Beratung und Beschlussfassung erfolgen in Abwesenheit 
der Vertragsparteien. 

(4) Sachverständige und Zeuginnen oder Zeugen können auf 
Beschluss der Landesschiedsstelle oder der erweiterten 
Schiedsstelle zu Verhandlungen hinzugezogen werden. 

§ 12 
Beschlussfähigkeit und Abstimmung 

(1) Die Landesschiedsstelle oder die erweiterte Schiedsstelle 
ist beschlussfähig, wenn außer der oder dem Vorsitzenden oder 
dessen Stellvertreterin oder Stellvertreter mindestens 

1. 	 ein unparteiisches Mitglied, 

2. 	 drei Vertreterinnen oder Vertreter der zugelassenen Kran
kenhäuser, 

3. 	 drei Vertreterinnen oder Vertreter der Landesverbände der 
Krankenkassen und der Verbände der Ersatzkassen, 

4. 	 in den Fällen des § 115 Abs. 3 des Fünften Buches Sozial
gesetzbuch drei Vertreterinnen oder Vertreter der Vertrags
ärztinnen und Vertragsärzte 

oder deren Stellvertreterinnen oder Stellvertreter anwesend 
sind. Ist dies nicht der Fall, kann die oder der Vorsitzende an
ordnen, dass in der nächsten Sitzung auch dann entschieden 
werden kann, wenn diese Voraussetzungen nicht erfüllt sind. 
Hierauf ist in der Ladung zur nächsten Sitzung hinzuweisen. 

(2) Die Landesschiedsstelle oder die erweiterte Schiedsstelle 
entscheidet mit der Mehrheit der Stimmen der anwesenden 
Mitglieder. Das Stimmrecht kann nur persönlich ausgeübt wer
den. Stimmenthaltung ist nicht zulässig. Bei Stimmengleich
heit entscheidet die Stimme der oder des Vorsitzenden. Auf An
trag eines Mitglieds ist geheim abzustimmen. 

§ 13 
Entscheidungen der Landesschiedsstelle 

(1) Die Entscheidung der Landesschiedsstelle und der erweiter
ten Schiedsstelle ist schriftlich zu erlassen, zu begründen, von 
der oder dem Vorsitzenden zu unterschreiben und mit Rechts
behelfsbelehrung den Vertragsparteien zuzustellen. 

(2) Die Festsetzung hat die Rechtswirkung einer vertraglichen 
Vereinbarung im Sinne des § 112 oder des § 115 des Fünften 
Buches Sozialgesetzbuch. 

§ 14 
Entschädigung für Zeugen und Sachverständige 

Sachverständige und Zeuginnen oder Zeugen, die auf Be
schluss der Landesschiedsstelle oder der erweiterten Schieds
stelle hinzugezogen worden sind, erhalten eine Entschädigung 
nach dem Gesetz über die Entschädigung von Zeugen und 
Sachverständigen. Die Entschädigung wird von der Geschäfts
stelle festgesetzt und ausgezahlt. 

§ 15 
Entschädigung der Mitglieder 

(1) Die oder der Vorsitzende und die weiteren unparteiischen 
Mitglieder der Landesschiedsstelle oder der erweiterten 
Schiedsstelle erhalten Reisekosten nach den Vorschriften über 
die Reisekostenvergütung der Beamten des Landes. Der An
spruch richtet sich gegen die für die Geschäftsführung der Lan
desschiedsstelle zuständige Stelle. 

(2) Die oder der Vorsitzende und die weiteren unparteiischen 
Mitglieder der Landesschiedsstelle oder der erweiterten 
Schiedsstelle erhalten daneben für notwendige Barauslagen 
und für Zeitverlust einen Pauschbetrag, dessen Höhe die be
teiligten Organisationen mit Zustimmung der zuständigen 
Behörde nach § 18 festsetzen. 
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(3) Die von den beteiligten Organisationen bestellten Mitglie
der und stellvertretenden Mitglieder der Landesschiedsstelle 
erhalten Reisekosten sowie Ersatz für sonstige Barauslagen 
und Zeitaufwand von den Organisationen, die sie bestellt ha
ben, nach deren Regelungen.  

§ 16 
Kosten 

(1) Für das Verfahren werden keine Gebühren erhoben. 

(2) Die Kosten für die oder den Vorsitzenden und die zwei 
weiteren unparteiischen Mitglieder sowie die sonstigen säch
lichen und persönlichen Kosten der Geschäftsführung tragen 
in Verfahren nach § 112 Abs. 3 des Fünften Buches Sozialge
setzbuch die beteiligten Verbände der Krankenkassen ge
meinsam einerseits und die Landeskrankenhausgesellschaft 
Brandenburg e. V. andererseits je zur Hälfte. In Verfahren 
nach § 115 Abs. 3 des Fünften Buches Sozialgesetzbuch tra
gen die beteiligten Verbände der Krankenkassen gemeinsam, 
die Landeskrankenhausgesellschaft Brandenburg e.V. und die 
Kassenärztliche Vereinigung Brandenburg die Kosten je zu 
einem Drittel. Die Kostenverteilung unter den beteiligten Ver
bänden der Krankenkassen richtet sich nach der Anzahl der 
bestellten Mitglieder. 

(3) Bei der Bestimmung einer Prüferin oder eines Prüfers
nach § 113 Abs. 1 Satz 2 des Fünften Buches Sozialgesetz
buch tragen die Landesverbände der Krankenkassen, die Ver
bände der Ersatzkassen und der Landesausschuss des Ver
bandes der privaten Krankenversicherung einerseits und der 
Krankenhausträger andererseits die Kosten des Verfahrens je 
zur Hälfte. 

§ 17 
Geschäftsordnung 

Die Landesschiedsstelle und die erweiterte Schiedsstelle geben 
sich eine gemeinsame Geschäftsordnung. Für die Beschluss
fassung über die Geschäftsordnung gilt § 12 entsprechend. 
Kommt keine Geschäftsordnung zustande, kann sie auf Antrag 
einer der Vertragsparteien durch die zuständige Behörde nach 
§ 18 erlassen werden. 

§ 18 
Zuständige Behörde 

Zuständige Behörde im Sinne des § 114 Abs. 2 Satz 5 und des 
§ 114 Abs. 4 des Fünften Buches Sozialgesetzbuch sowie die
ser Verordnung ist das für das Gesundheitswesen zuständige 
Ministerium. 

§ 19 
In-Kraft-Treten 

Diese Verordnung tritt am Tage nach der Verkündung in Kraft. 

Potsdam, den 26. Juni 2004 

Die Landesregierung 
des Landes Brandenburg 

Der Ministerpräsident 

Matthias Platzeck 

Der Minister für Arbeit, 
Soziales, Gesundheit und Frauen 

Günter Baaske 

Verordnung über die Erhaltung, die Pflege und 
den Schutz von Bäumen im Land Brandenburg 
(Brandenburgische Baumschutzverordnung –  

BbgBaumSchV) 

Vom 29. Juni 2004 

Auf Grund des § 24 Abs. 3 Satz 1 in Verbindung mit § 19 Abs. 1 
und 2 sowie § 77 des Brandenburgischen Naturschutzgesetzes 
vom 25. Juni 1992 (GVBl. I S. 208), zuletzt geändert durch Ar
tikel 1 des Gesetzes vom 20. April 2004 (GVBl. I S. 106), ver
ordnet der Minister für Landwirtschaft, Umweltschutz und 
Raumordnung: 

§ 1 
Anwendungsbereich 

Auf Grund dieser Verordnung werden Bäume im Land Bran
denburg als geschützte Landschaftsbestandteile festgesetzt 

1.	 mit einem Stammumfang von mindestens 60 Zentimetern 
(das entspricht einem Stammdurchmesser von 19 Zentime
tern); 

2.	 mit einem geringeren Stammumfang, wenn sie aus landes
kulturellen Gründen, einschließlich der Ausgleichs- oder 
Ersatzmaßnahmen gemäß den §§ 12 oder 14 des Branden
burgischen Naturschutzgesetzes, oder als Ersatzpflanzung 
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gemäß der Baumschutzverordnung vom 28. Mai 1981 
(GBl. I Nr. 22 S. 273), zuletzt geändert durch die Verord
nung vom 21. Juli 2000 (GVBl. II S. 251),  oder gemäß § 5 
Abs. 4 oder 5 dieser Verordnung gepflanzt wurden. 

Der Stammumfang wird jeweils in 1,30 Meter Höhe über dem 
Erdboden gemessen. 

§ 2 
Ausnahmen vom Anwendungsbereich 

(1) Diese Verordnung findet keine Anwendung auf 

1.	 Bäume auf Grundstücken mit einer vorhandenen Bebauung 
bis zu zwei Wohneinheiten, mit Ausnahme von Eichen, Ul
men, Platanen, Linden und Rotbuchen, die in 1,30 Meter 
Höhe über dem Erdboden gemessen einen Stammumfang 
von mehr als 190 Zentimetern (das entspricht einem 
Stammdurchmesser von 60 Zentimetern) aufweisen; 

2.	 Obstbäume, Pappeln, Baumweiden sowie abgestorbene 
Bäume innerhalb des besiedelten Bereichs; 

3.	 Bäume, die auf Grund eines Eingriffs gemäß § 10 des 
Brandenburgischen Naturschutzgesetzes gefällt werden, 
der nach § 17 des Brandenburgischen Naturschutzgesetzes 
zugelassen worden ist; 

4.	 gewerblichen Zwecken dienende Bäume in Gartenbaube
trieben im Sinne der Baunutzungsverordnung; 

5.	 Bäume in kleingärtnerisch genutzten Einzelgärten einer 
Kleingartenanlage im Sinne des § 1 Abs. 1 des Bundes
kleingartengesetzes; 

6.	 Wald im Sinne des § 2 des Waldgesetzes des Landes Bran
denburg. 

(2) Die zuständige untere Naturschutzbehörde kann Parkanla
gen, öffentlich zugängliche botanische Schau- und Lehrgärten 
sowie ähnliche Einrichtungen, die unter geeigneter fachlicher 
Leitung stehen, auf Antrag unter Nachweis eines ausreichen
den Pflegekonzeptes von der Anwendung dieser Verordnung 
ausnehmen. 

(3) Festsetzungen der Landkreise und kreisfreien Städte in Ver
ordnungen nach § 24 Abs. 3 Satz 1 in Verbindung mit § 24 Abs. 2 
Nr. 4 des Brandenburgischen Naturschutzgesetzes sowie Fest
setzungen der Gemeinden in Satzungen nach § 24 Abs. 3 Satz 2 
in Verbindung mit § 24 Abs. 2 Nr. 4 des Brandenburgischen 
Naturschutzgesetzes gehen den Regelungen dieser Verordnung 
vor. 

(4) Unberührt bleibt der Schutz von Bäumen auf Grund ander
weitiger Rechtsvorschriften, insbesondere zum Schutz 

1.	 von Nist-, Brut- und Lebensstätten wild lebender Tiere 
nach den §§ 34 Nr. 1 und 3 und 72 des Brandenburgischen 
Naturschutzgesetzes; 

2.	 von Alleen und Streuobstbeständen nach den §§ 31, 32 und 
72 des Brandenburgischen Naturschutzgesetzes; 

3.	 von Teilen von Natur und Landschaft nach Abschnitt 4 und 
§ 78 des Brandenburgischen Naturschutzgesetzes. 

§ 3 
Schutzzweck 

Schutzzweck dieser Verordnung ist die Erhaltung des Baumbe
standes, insbesondere 

1. 	 zur Belebung, Gliederung oder Pflege des Orts- und Land
schaftsbildes und wegen seiner besonderen Bedeutung für 
den Erlebnis- und Erholungswert von Landschaften; 

2.	 auf Grund seiner ökologischen Funktionen für die Erhal
tung, Entwicklung oder Wiederherstellung der Leistungs
und Funktionsfähigkeit des Naturhaushalts; 

3.	 wegen seiner Bedeutung als Lebensstätte wild lebender 
Tierarten; 

4.	 zur Abwehr schädlicher Einwirkungen (wie Luftverunrei
nigung, Staub, Lärm) sowie im Sinne einer Erhaltung und 
Verbesserung des Kleinklimas. 

§ 4 
Verbote, zulässige Handlungen 

(1) Es ist verboten, geschützte Bäume zu beseitigen, zu beschä
digen, in ihrem Aufbau wesentlich zu verändern oder durch an
dere Maßnahmen nachhaltig zu beeinträchtigen. Verboten sind 
auch alle Einwirkungen auf den Wurzelbereich von geschütz
ten Bäumen, welche zur nachhaltigen Schädigung oder zum 
Absterben des Baumes führen können. Der Wurzelbereich ei
nes Baumes umfasst dabei die Bodenfläche unter der Krone 
von Bäumen (Kronentraufe) zuzüglich 1,50 Meter, bei Säulen
formen zuzüglich fünf Meter nach allen Seiten. 

(2) Ordnungsgemäße und fachgerechte Pflege- und Erhal
tungsmaßnahmen sowie die Beseitigung von Bäumen im Rah
men der Umgestaltung oder Erneuerung von linearen Flurge
hölzen auf der Grundlage eines Maßnahmekonzeptes, dem die 
zuständige untere Naturschutzbehörde zugestimmt hat, fallen 
nicht unter das Verbot des Absatzes 1. 

(3) Maßnahmen zur Abwehr einer unmittelbar drohenden 
Gefahr für Leben und Gesundheit von Personen oder Sachen 
von bedeutendem Wert fallen nicht unter die Verbote des Ab
satzes 1. Die getroffenen Maßnahmen sind der zuständigen 
unteren Naturschutzbehörde unverzüglich anzuzeigen. Der 
gefällte Baum oder die entfernten Teile sind mindestens zehn 
Tage nach der Mitteilung zur Kontrolle bereitzuhalten. Bei 
Maßnahmen, die von den zuständigen Ordnungsbehörden 
und Katastrophendiensten im Rahmen der Gefahrenabwehr 
ausgeführt oder angeordnet werden, entfällt eine entspre
chende Nachweispflicht. 
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§ 5 
Genehmigung, Ersatzpflanzung, Ausgleichszahlung 

(1) Eine nach § 4 Abs. 1 verbotene Maßnahme bedarf der vor
herigen Genehmigung durch die zuständige untere Natur
schutzbehörde. Anträge auf Genehmigung sind schriftlich un
ter Angabe von Gründen an die zuständige untere Naturschutz
behörde zu richten. Einem Genehmigungsantrag ist ein durch 
Fotos ergänzter Bestandsplan beizufügen, in dem mindestens 
die auf dem betreffenden Grundstücksteil befindlichen ge
schützten Bäume unter Angabe von Baumart und Stammum
fang eingetragen sind. 

(2) Die Genehmigung nach Absatz 1 kann erteilt werden, wenn 

1.	 ein nach sonstigen öffentlich-rechtlichen Vorschriften zu
lässiges Vorhaben sonst nicht oder nur unter unzumutbaren 
Beschränkungen verwirklicht werden kann; 

2.	 der Baum für den Eigentümer oder sonstigen Nutzungsbe
rechtigten zu unzumutbaren Nachteilen oder Beeinträchti
gungen führt; 

3.	 von dem Baum Gefahren für Personen oder für Sachen von 
bedeutendem Wert ausgehen und die Gefahren nicht auf 
andere Weise mit zumutbarem Aufwand beseitigt werden 
können; 

4.	 Bäume im Interesse der Erhaltung und Entwicklung des 
übrigen Baumbestandes entfernt werden müssen. 

§ 72 des Brandenburgischen Naturschutzgesetzes bleibt unbe
rührt. 

(3) Die Genehmigung ist schriftlich zu erteilen; sie kann mit 
Nebenbestimmungen versehen werden. 

(4) Mit der Genehmigung zur Beseitigung soll dem Antragsteller 
auferlegt werden, als Ersatz Bäume in bestimmter Anzahl, Art 
und Größe zu pflanzen und zu erhalten; dies gilt nicht für abge
storbene Bäume. Die Bemessung der Auflage zur Ersatzpflan
zung richtet sich unter Berücksichtigung des Schutzzweckes in 
§ 3 nach dem Wert des beseitigten Baumbestandes. Der Wert ei
nes geschützten Baumes ergibt sich aus dem Stammumfang, der 
Baumart, dem Habitus und der Vitalität. Für jeden aus rechtlichen 
oder tatsächlichen Gründen nicht pflanzbaren Ersatzbaum wird 
ein Geldbetrag festgesetzt, dessen Höhe dem ortsüblichen Preis 
(Ballenware) des Baumes entspricht, mit dem ansonsten die Er
satzpflanzung hätte erfolgen müssen. Mit diesem können bis zu 
100 Prozent des Bruttoerwerbspreises für Pflanz- und Pflegekos
ten festgesetzt werden. Der Geldbetrag ist zweckgebunden für die 
Pflanzung oder Pflege von Bäumen zu verwenden. 

(5) Absatz 4 gilt entsprechend, wenn Maßnahmen im Sinne des 
§ 4 Abs. 1 ohne die nach Absatz 1 erforderliche Genehmigung 
durchgeführt worden sind. 

(6) Die Erfüllung der Verpflichtungen nach Absatz 4 geht auf 
den Rechtsnachfolger des Grundstückseigentümers oder Nut
zungsberechtigten über. 

§ 6 
Ordnungswidrigkeiten 

(1) Ordnungswidrig im Sinne des § 73 Abs. 2 Nr. 2 des Bran
denburgischen Naturschutzgesetzes handelt, wer vorsätzlich 
oder fahrlässig 

1.	 Bäume entgegen den Verboten des § 4 Abs. 1 ohne die er
forderliche Genehmigung beseitigt, beschädigt, in ihrem 
Aufbau wesentlich verändert oder durch andere Maßnah
men nachhaltig beeinträchtigt; 

2.	 die in § 4 Abs. 3 vorgeschriebene Mitteilung an die zustän
dige untere Naturschutzbehörde unterlässt; 

3.	 entgegen § 4 Abs. 3 den gefällten Baum oder die entfernten 
Teile nicht mindestens zehn Tage nach der schriftlichen 
Mitteilung zur Kontrolle bereithält; 

4.	 der Auflage nach einer Ersatzpflanzung nach § 5 Abs. 4 gar 
nicht, nicht vollständig oder nicht fristgerecht oder der 
Ausgleichszahlung nicht nachkommt. 

(2) Die Ordnungswidrigkeiten nach Absatz 1 können mit einer 
Geldbuße bis zu 10 000 (in Worten: zehntausend) Euro, in den 
Fällen der Nummer 1 bis zu 50 000 (in Worten: fünfzigtau
send) Euro geahndet werden. 

§ 7 
In-Kraft-Treten, Außer-Kraft-Treten 

(1) Diese Verordnung tritt am Tage nach der Verkündung in 
Kraft; sie tritt am 31. Dezember 2009 außer Kraft. 

(2) Mit dem In-Kraft-Treten dieser Verordnung tritt die Baum
schutzverordnung vom 28. Mai 1981 (GBl. I Nr. 22 S. 273), 
zuletzt geändert durch die Verordnung vom 21. Juli 2000 
(GVBl. II S. 251), außer Kraft. 

Potsdam, den 29. Juni 2004 

Der Minister für Landwirtschaft, 
Umweltschutz und Raumordnung 

Wolfgang Birthler 
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